
Nebentätigkeit "Dozent"
Beitrag von „kodi“ vom 6. November 2022 16:55

Der Tag spielt für die Nebentätigkeit keine Rolle.

Je nachdem wie deine Tätigkeit da genau aussieht, ist sie anzeige- oder genehmigungspflichtig.

Anzeigepflichtig wäre sie z.B. wenn es nur eine Vortragstätigkeit ist. Workshop hört sich jetzt
erst einmal nach genehmigungspflichtig an.

LBG §49 und §51 sind die entsprechenden Vorschriften.

Info der Bezirksregierung Münster.

1https://www.lehrerforen.de/thread/60843-nebent%C3%A4tigkeit-dozent/?postID=731361#post731361
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